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Öffentliche Angebote auf der Piazzetta  

Informationen zur Vermietung 

Das Zentrum der Gemeinde soll interessant und vielseitig belebt werden. Die Gemeinde bietet 

deshalb die Möglichkeit, die Piazzetta im Zentrum von Birsfelden für Belebungsangebote zu 

mieten. Zeitfenster für die Mieten sind die Monate Juni bis September und November bis Februar. 

Eine Miete ist für maximal 4 Monate möglich. 

 

 

 

Gesucht sind Angebote, die einen Mehrwert für das öffentliche Leben in der Gemeinde bieten 

und Vorhandenes ergänzen. Sie können z.B. gastronomischen, kulturellen, pädagogischen oder 

unterhaltenden Charakter haben und müssen öffentlich sein.  

 

 

 

 

 

 

Piazzetta 
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Verfahren zur Einreichung von Angeboten: 

Interessierte Personen oder Organisationen werden gebeten, die folgenden Schritte zu 

befolgen: 

1. Beschreibung des Angebots: 

a) Verantwortung: Wer ist für das Angebot verantwortlich? Bitte geben Sie die 
Kontaktangaben an. 

b) Idee: Was ist die Angebotsidee? Beschreiben Sie das Angebot und den erwarteten 
Mehrwert für die Gemeinde Wie ist das Erscheinungsbild? Was ist die Hauptzielgruppe? 

c) Grundrissplan: Erstellen Sie einen Plan vom Aufbau und der Platzbelegung. 

d) Infrastruktur: Welche Infrastruktur wird benötigt? Z.B. Strom, (Ab-)Wasser, Abfall. 

e) Geschäftsplan: Legen Sie die erwarteten Einnahmen und geplanten Ausgaben offen. 

f) Zeitliches: Welche Mietdauer wird gewünscht? Was sind die Betriebstage und 
Öffnungszeiten?  

g) Rücksichtnahme: Beschreiben Sie Ihr Abfallkonzept. Haben Sie abfallreduzierende 
Massnahmen? Gibt es Rücksichtsmassnahmen betreffend der Anwohner und der 
Umwelt? 

 

2. Einreichung: 

• Einreichungen mind. einen Monat vor geplantem Mietbeginn. 

Gemeindeverwaltung Birsfelden 

Gesellschaft, Freizeit & Kultur 

Hauptstrasse 77 

4127 Birsfelden 

Telefon: 061 317 33 15 

E-Mail: gfk@birsfelden.ch 

Rahmenbedingungen: 

• Die Mietkosten sind abhängig von der Nutzfläche, der Mietdauer und der 
Gemeinnützigkeit des Angebots. 

 

• In Anspruch genommene Gemeindedienstleistungen und ein Bezug von Strom und 
Wasser werden zusätzlich berechnet. 

 

• Eine Miete dauert mindestens 30 Tage und längstens 4 Monate und ist nur von Juni bis 
September und November bis Februar möglich. 

 

• Die Tage während den Bauernmärkten, dem Warenmarkt, der Chilbi und allfälligen 
weiteren Grossveranstaltungen sind nicht Bestandteil des Mietvertrags. Konditionen für 
eine allfällige Teilnahme an den Anlässen müssen separat vereinbart werden. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Beilage Grundrissplan Piazzetta 

 

 


